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niſſes, welches ich durch GEimehnmi einer gemiſchten Ehe gegeben habe
Die ſttteren Früchte meines Fehlers aben mir die Ugen geb et
Mein Bräutigam hat glei nach der Trauung das Schriftſtück zer⸗
riſſen, Iun welchem EL auf Ehrenwort die katholiſche Erziehung der
Kinder verſprochen 0 Möge mein Unglück allen zur Warnung
dienen!“ Todtenſtille laͤgert ſich über die eſe

aft Der junge
E weiß vor Wuth nicht, was ETL thun ſoll Er ſpringt auf
und verlangt, daſs eine junge Frau ihm in eine ohnung olge
Dieſe weigert ſich Er 1 mit Gewalt Sie läſst ES auf Gewalt
ankommen und bleibt Iim elterlichen auſe verweigert natürlich auch
aufs entſchiedenſte die heliche Nach dieſen Vorgängen Imm
Bertha in den Beichtſtuhl ſich Rath olen, ob ſie recht ge⸗
handelt, und wie ſie ſich In Zukunft zu verhalten habe Der Beicht⸗
vater erklärt, ſie mu dem Manne In die ohnung folgen und ihm
die heliche Pflicht eiſten Bertha geht einem anderen Beichtvater.
Dieſer entſcheidet: nter den vorliegenden Umſtänden brauche ſie
dem Manne nicht zu willfahren. 2 Entſcheidung iſt die I  ige

Ou Die Entſcheidung des weiten Beichtvater ſcheint
die richtige 3u ſein, mit der Beſchränkung jedoch, daſs Bertha ſich

das geiſtliche Gericht wenden hat, 0 ſie auernd
threm Entſchluſs eharr die Trennung von Tiſch und ett
beantragen. Denn man kann ſie nicht verpflichten, dem Manne die
heliche leiſten, ſo ange dieſer ſeinerſeits ſich weigert,
die Üühernommene katholiſcher Kindererziehung erfüllen.
Selbſt dann, wenn EL jetzt aufs neue ſich iezu bereit erklärte, wür  de
die Frau nicht ohne Cttere verpflichte ſein, ſeinem Wort, das
ſchon einmal ſo reulos gebrochen, Glauben chenken.

Trier (Rheinpreußen). ammerſtein
VI lung der Benedictio Apostolica.) Ein

rieſter wird zu einer als ſehr herzleiden ihm bekannten Perſon
gerufen; binnen etwa Jahresfriſt iſt ſie wiederholt mit den eiligen
Sterbſacramenten verſehen worden. Da zufällig mehrere Geiſtliche
verſammelt ſind, ſo E vor ſeinem Weggange noch die rage
„Soll ich ihr auch den Sterbablaſs wieder ertheilen?“ Die Meinunge
ſind getheilt. Wie müſste entſchieden werden?

ſt überhaupt eine Wiederholung der General⸗Abſolution bei
demſelben Kranken zuläſſig? Man könnte verſucht ſein, negative 3u
antworten, wenn man bedenkt, daſs der Sterbablaſs natura Tei
doch nuLr einmal, III VSIO mortis articulo. werden könne
und darum auch nur für dieſen Augenblick geſpendet werde, und
wenn man ferner beachtet, daſs In mehreren vom eiligen Stuhle
approbierten Formularen für die früher un Bruderſchaften gebräuchliche
General⸗Abſolution In der Todesſtunde ausdrücklich von einer CTI‚
Vat!i0 des Ablaſſes PTO VSIO mortis artieulo die ede iſt, wofern
der Tod In dem gegebenen Falle nicht eintrete (ef. Beringer, Abl
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Aufl D 529) Allein arüber ſind die Theologen doch auf Grund
verſchiedener ongregations⸗Entſcheidungen einig, daſs nicht alle und
jede Wiederholung der General⸗Abſolution ausgeſchloſſen ſeiWann iſt nun eine Wiederholung ſtatthaft; wie ver⸗
hält ſich Unter dieſem Geſichtspunkt die Ben. a zur letzten Oelung?bren wir die Autoren! Amberger Th Aufl II., D 42
ſchreibt: „Bei langwierigen Krankheiten kann ſie (die General—
Abſolution) nur dann wiederholt werden, wenn der Kranke der
Todesgefahr entkommen, ſpäter aber in dieſelbe zurückgefallen 1⁴und EL beruft ſich auf Ern Decret Ind September1838; Februar 1842 Bei Beringer 526) El„Dieſer Segen darf in jeder wenn auch langen) chweren Krankheitmit Todesgefahr nur einmal geſpendet werden.“ Andere verbieten
eine Wiederholung )IU 60dem mortis articulo“, 4½. Eln und der⸗
ſelben Lebensgefahr“; ſo auch ehmtu (Theol. IIOT. II 564)„Repetitio NOn 111 Odem mortis periculo facienda.“ Na Am
berger 6.0 5

ſt jedo dies zufolge einer Erklärung Pius vom

März 1855 wenigſtens nicht verboten, ſo daſs „über denſelbenKranken und In derſelben Todesgefahr“ die Segnung wiederholtgeſprochen werden könnte Wie man EI bemerkt, beſteht zwiſchendieſen Aeußerungen nicht volle Uebereinſtimmung. Ganz und
richtig iſt wohl die von Beringer ausgeſprochene Anſicht. Es wird
eln Unterſchied machen ſein zwiſchen Krankheit mit Todesgefahr,todesgefährlicher Krankheit und der wirklichen, actuellen Todesgefahr,artieulus Mortis. oder, wie man auch agen könnte, zwiſchen Deri-Culum mortis proximum · remotum Letztere Gefahr beſteht, ſoange die ſchwere Krankheit dauert, nicht aber iſt die Gefahr immer
eine Acute Sie mag eS anfangs geweſen ſein; da empfieng der
Kranke die heiligen Sacramente und auch die General⸗Abſolution.Es trat ein Umſchwung ein, der Kranke wurde beſſer, vielleicht viel
beſſer Wird nun die Gefahr Aberma acut, o iſt der Fall egebenfür Wiederholung der letzten Oelung, ſoll aber auch die General
Abſolution wiederholt werden? Nach Beringer: „Nein!“ Es handeltſich dieſelbe ſchwere Krankheit, die immer todesgefährlich war,auch nich immer im gleichen Maße Nach Imberger könnte
man mit 1⁷5Sa

0 antworten Es iſt eine langwierige Krankheit, der
Kranke war der Todesgefahr, wenigſtens der augenblicklichen und
nächſten, entkommen, jetzt iſt EL in dieſelbe zurückgefallen. Die
Entſcheidung wird darum In den Decreten der Congregation 3uen ſein. Dieſen Decreten entnehmen wir: Für Wiederholungder General⸗Abſolution gelten nicht die gleichen rundſätze wie fürWiederholung der letzten Oelung und ſacramentalen Abſolution.Juni 1836 Die 6I AP darf nur erthei werden „Semel In
eOdem AtIU morbi September 1775 Auf die rage „Anben 2 Pluries impertiri U NOVO mortis periculo redeunte“
autete die Antwort „Neégative. eadem permanente infirmitate
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ets! diurna affirmative 81 infirmus COonvaluerit deinde
quacungque de 1II Mortis periculum redeat“ Se
tember 1838 (ef. Beringer 1. 527) Aus dem Zuſammenhalt dieſer
Antwort mit der rage ergibt ſich In erſelben Krankheit kann,
auch bei wiederkehrender Todesgefahr, die General⸗Abſolution nicht
wiederholt werden; iſt aber der Kranke von der Krankheit
geneſen und wird nun von Erner anderen Krankheit todesgefährlicher
Art befallen oder Oomm EL on durch irgendwe  E Urſachen
eue Todesgeahr, ſo kann aQaberma den Sterbablaſs empfangen;

handelt ſich dann Elne Todesgefahr anderer Art, erne
(ue Erkrankung. Zugleich läſst ſich daraus entnehmen, daſs unter
dem eben angeführten Ausdruck Ecrete. „Status morbi“ und
den früher erwähnten der Autoren artieulus mortis“ „periculum
mortis Elnne Wiederholung der General Abſolution nicht ſtatt⸗
haft C nicht der Krankheitsſtand das Maß der Gefahr ver⸗
ſtehen ſei ſondern der Krankheitszuſtand die todes⸗
gefährliche Krankheit mberger dürfte mit Unrecht auf die zuletzt
angeführte Coneilsentſcheidung ſich berufen zelgen, daſs auch

erſelben langwierigen Krankheit bei wiederkehrender Todesgefahr
die General⸗Abſolution wiederholt werden könne Der rage und
dem erſten Theile der Antwort entſprechend ird das Convalescere
als Ern völliges und der Begriff „LOVUIII mortis periculum
Sinne von „anderer Todesgefahr“ zu faſſen ſein Die Erklärung

1us wodurch Eenne Wiederholung auch derſelben Todes  2  2
gefahr rlaubt ſein ſoll beſteht nicht; PS iſt vielmehr ausdrücklich
von der Congregation das Verbot ausgeſprochen und vom Papſte
beſtätigt worden 65 Ener ammlung der Decrete wurde bei der
betreffenden Entſcheidung irrthümlich negatlive“ angenommen 0
„Affirmative“ aher wohl auch der Irrthum Ambergers (Vergleiche
Beringer 528 und 1 Warum die Kirche für Wiederholung
der General⸗Abſolution größere Beſchränkung fordert als bei der
letzten Oelung, Tklärt ſich El aus der beiderſeitigen Wirkung
Die Gnadenwirkung der letzten Oelung YI Eln mit der Spendung
des Sacramente und der Kranke bedarf threr jeder Gefahr
aufs n die Wirkung der General⸗Abſolution iſt enne einmalige
und nie eher Ein, als VSITO Mortis articulo Daſs aber
doch nicht jede Wiederholung der General Abſolution ausgeſ

oſſen
iſt Tklärt ſich etwa daraus daſs die dieſe egnung ihren
Kindern nuLr penden will auf gewiſſen Anla oder Rechts⸗
te hin dieſen aber gegeben erachtet ſo oft eine derſelben von
todesgefährlicher Krankheit befallen wird Erliſcht die Krankheit dann
auch der Anſpruch auf die U  0 des aſſe Bei
Erkrankung wird E QAberma verliehen QAmit darin der Kranke

Beweis der mütterlichen V  tebe ſeiner 1 erkenne
noch mehr aber amt Qberma angehalten werde zur Uebung
der Tugendacte die eben wegen threr hohen Bedeutung für den
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Schwerkranken als Wedma der Ablaſsgewinnung gefordert werden.

aſs eine Wiederholung der General⸗Abſolution nicht bloß eLr⸗
au ſondern nothwendig ſei, alls die erſtmalige Ertheilung
Nichteinhaltung der Formel Benedicts XIV ungiltig war, bedarf
kaum einer Erwähnung. Ob aber auch die ſchuldbare Nichtleiſtung
des OPUS injunctum eitens des Kranken ein run zur Wieder⸗
holung ſei, ſchein uns mehr als zweifelhaft; der Kranke kann 1⁴
das erſäumte nachholen und dann ieg der Fall ebenſo, wie enn
ETL den egen empfangen 0 N StatU péccati mortalis. be⸗
kanntlich auch eine Wiederholung nicht ſtatthaft iſt Im Falle eines
begründeten Zweifels der Giltigkeit iſt eine Wiederholung 8Sub
(0nditione ſtatthaft. eoretiſch dürfte nach dem Geſagten die rage
von der Wiederholbarkeit der General-Abſolution keine wierig⸗
keit mehr aben; für die Praxis ſind Ami freilich noch nicht alle
Bedenken gehoben Es dürfte nämlich ohne ärztliche Erklärung nicht
immer leicht zu entſcheiden ſein, was neue Erkrankung und was
nur Wiederkehr der Todesgefahr n erſelben Krankheit ſei Da wird
noch vieles dem judicium prudens des Seelſorgers überlaſſen bleiben
AIVO meliori. Sp (Bayern

VII Iſt die wiederholtee un
von oßen, bereits direet utm Bußgerichte erlaſſenen
ünden zuläſſig 2) Die wiederholte El und Losſprechung
von bloßen, ereits direct Im Bußgerichte erlaſſenen Sünden ver.
0 anſcheinend alles und jedes, was zum Zuſtandekommen
des eiligen Bußſacramentes weſentlich erforderlich iſt, ſowohl
die materia, als auch die forma, wie auch die gratia
sacramenti.

Materia remota des eiligen Bußſacramentes ſind die nach
der Qufe begangenen Sünden, we zur materia proxima werden,
inſofern ſie durch die aCtus poenitentis informiert und ad nem
absolutionis appliciert, Urch reumüthiges Bekenntnis mit dem
ernſtlichen en der Beſſerung und Genugthuung der Schlüſſel⸗
gewalt unterworfen werden. Bereits nachgelaſſene Sünden ſind nun
aber ſchon etilgt und exiſtieren alſo auch nicht mehr Omi kommt
bei der Beicht und Abſolution ſolcher Sünden (inſofern nuLr dieſe
ausſchließlich wieder ins Gericht gebracht werden) die materia 16E—
mota und folglich auch die materia proxima ganz und gar zum
Fehlen zum wenigſten, ſollten auch erlaſſene Sünden noch irgendwie
als fortbeſtehend angenommen werden können, kann doch die nämliche
Materie durch Hinzutreten der Form nicht wiederholt 3u einem
Sacramente werden, da doch jede Sacramentenſpendung eine
neue Qterte heiſ

A) Die richtige Löſung dieſes Einwurfes iſt In dem Satze e·
egen, wie ihn der Alphons!) mit den orten ausſpri „Nee

Moral VI 427


